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„Aufgaben der Arbeitsverwaltungen und Lenkung der Arbeitskräfte“
DOKUMENT NR. 89

Verordnung 
über die Aufgaben der Arbeitsverwal
tungen und über die Lenkung der Ar

beitskräfte.
Vom 12. Juli 1951

Sowohl in der Arbeitskräfteplanung wie 
in der Arbeitskräftelenkung, der Nach
wuchslenkung. der Berufsausbildung und 
bei den Maßnahmen zur Gesunderhal
tung und zum Schutze der Arbeitskraft 
sind grundlegende Veränderungen erfor
derlich. Die Deckung des Arbeitskräfte
bedarfs, die Nachwuchslenkung sowie die 
Eingliederung der Frauen in den Produk
tionsprozeß kann nicht 'mehr durch Ar
beitsvermittlung alten Stils erfolgen, 
sondern muß durch eine Lenkung der 
Arbeitskräfte, durch eine erweiterte und 
verbesserte Berufsausbildung und eine 
Qualifizierung der vorhandenen Arbeits
kräfte unter Einbeziehung der Frauen 
in den Arbeitsprozeß erfolgen.
Durch die Bildung des selbständigen 
Staatssekretariats für die Berufsausbil
dung und durch die Übertragung der 
Werbung von Arbeitskräften, der Quali
fizierung der in Arbeit Stehenden für die 
volkseigenen und ihnen gleichgstellten 
Betriebe auf die Fachministerien sind die 
ersten entscheidenden Maßnahmen für 
eine Neugestaltung eingeleitet.
Die Ämter für Arbeit mit ihrem Charak
ter der Arbeitsvermittlung haben im Be
reich der Deutschen Demokratischen Re
publik ihre Berechtigung verloren. Sie 
können bei den veränderten Verhältnis
sen als besondere Dienststellen im Rah
men der antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung die sich aus dem Fünfjahrplan 
auf allen Gebieten ergebenden Aufgaben 
nicht erfüllen. Ihre bisherige Struktur 
und Aufgabenstellung entspricht nicht 
mehr den tiefgreifenden Veränderungen 
in unserer antifaschistisch-demokratischen 
Ordnung, in der die Sorge um den werk
tätigen Menschen oberstes Gesetz ist. 
Dieses muß in erhöhterem Maße von 
den Betrieben und deren zentralen Or
ganen erfolgen. Darüber hinaus sind die 
demokratischen Selbstverwaltungsorgane 
Träger der gesamten Wirtschaftspolitik. 
Darum werden die Ämter für Arbeit als 
selbständige Dienststellen aufgelöst und 
und in der demokratischen Selbstverwal
tung Organe für die Aufgaben der Ar
beitsverwaltungen errichtet.

§2
Die Abteilungen für Arbeit haben die
Aufgabe:
1. a) die Reserven an Arbeitskräften 

zu erfassen, den Ausgleich zwi
schen den Betrieben sowie den 
zwischen- und überbezirklichen 
Ausgleich von Arbeitskräften zu 
organisieren.

c) bei der Lenkung der Nachwuchs
kräfte mitzuwirken;

d) die arbeitsfähigen schwerbeschä
digten und körperbehinderten 
Arbeitskräfte in den Arbeits
prozeß einzugliedem;

e) Meldekarten für Arbeitsuchende 
auszustellen, Kontrolltage fest
zusetzen und eine Meldekon
trolle über die Empfänger von 
Arbeitslosenunterstützung durch
zuführen. In Landkreisen kann 
der Rat des Kreises die Bürger
meister der Gemeinden mit der 
Durchführung der Meldekon
trolle beauftragen;

f) die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen innerhalb ihres 
Aufgabenbereiches zu kontrol
lieren.

§6
(1) Das Ministerium für Arbeit der Deut
schen Demokratischen Republik erteilt, 
soweit erforderlich, Auflagen zur Durch
führung der von der Staatlichen Plan
kommission aufgestellten Arbeitskräfte
pläne und zur Beschaffung von Arbeits
kräften für Objekte, die volkswirtschaft
lich von besonderer Bedeutung sind.
(2) Sowohl die Arbeitskräftelenkung als 
auch die Werbung von Arbeitskräften 
haben in enger Zusammenarbeit mit den 
Vertretungen der demokratischen Mas
senorganisationen (Freier Deutscher Ge
werkschaftsbund, Freie Deutsche Jugend, 
Demokratischer Frauenbund Deutsch
lands) zu erfolgen.
Aus: Gesetzblatt der Deutschen Demo
kratischen Republik Nr. 86 vom 18. Juli 
1951, S. 6871688.
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Streng vertraulich!
Erfurt, den März 1951

Vorschlag zur Neuorganisierung der den 
Ämtern für Arbeit und Sozialfürsorge 

gestellten Aufgaben.

II. 330 000 neue Arbeitskräfte für den 
Volkswirtschaftsplan 1951:
Der Fünfjahrplan . . .  stellt mit dieser 
Aufgabe die Mitarbeiter der Ämter für 
Arbeit an einen entscheidenden Ab
schnitt der Planerfüllung. Diese benötig
ten Arbeitskräfte in den Produktionspro
zeß zu führen, kann jedoch nicht über 
den Tisch des Arbeitsamtsvermittlers er
folgen, sondern es sind eine Reihe zu
sammenhängender Probleme zu lösen.
1. Jeder Betrieb muß durch seine Leitung 

mit stärkster Unterstützung der poli
tischen Parteien und Massenorganisa
tionen die Belegschaft überzeugen von 
der dringenden Notwendigkeit der 
Durchführung einer konsequenten Ar
beitskräfteplanung, die nicht zu tren
nen ist von der Erfüllung des Pro
duktions-, Finanz- und Selbstkosten
planes.
Daraus ergibt sich die Aufgabe, jeden 
Arbeitsplatz überprüfen und festzu
stellen, ob der Mensch an diesem Ar
beitsplatz die dort gestellte Aufgabe 
erfüllt oder ob dieser Mensch unge
eignet bzw. zu höherer Leistung be
fähigt ist.

1. Die Arbeitsämter als Sonderbehörde 
. . .  haben in der Periode des Anlau
fens und Wiederaufbaus der Wirt
schaft . . .  durchaus ihreDaseinsberech- 
tigung erwiesen. . . .
.. . Demgegenüber hat sich jedoch aus 
dieser Sonderbehörde eine Verwaltung 
entwickelt, in der die Bewußtseinsbil
dung der Mitarbeiter weit hinter der 
übrigen staatlichen Verwaltung zu
rückgeblieben ist, was selbstverständ
liche entscheidende Auswirkungen auf 
die Erfüllung der gestellten Aufgaben 
genommen hat.
Dafür eine Reihe von Beispielen aus 
dem Lande Thüringen:

Der Arbeitsschutzinspektor Lorenz im 
Amt für Arbeit Altenburg konnte seit 
1945, obwohl er Abteilungsleiter der 
Abteilung Arbeitsschutz war, seine so
wjetfeindliche Politik, sowie seine anti
demokratische Wühlarbeit unter den 
Mitarbeitern entwickeln, ohne dabei von 
der Leitung des Amtes, von den politi
schen Parteien und Massenorganisa
tionen gestört zu werden. Das folgende 
zeigt, daß er seitens der Amtsleitung 
praktisch noch unterstützt wurde.
Lorenz äußerte verschiedentlich, die SED 
werde nur regiert von den paar Kommu
nisten, die anderen die dabei sind und 
auch das Gute wollen, haben nichts zu 
sagen und nur die Kommunisten werden 
von der Besatzungsmacht unterstützt. 
Aber das komme anders, wenn die Be
satzungsmacht weg ist. Zeuge dafür ist 
die Stenotypistin Gerda Thomas. Als er 
von einem Werber der. Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft ange
sprochen wurde, fragte er heftig und 
drohend, waren Sie in der Sowjetunion 
und haben Sie das gesehen? Erst dann 
können Sie mitreden, Sie haben ja keine 
Ahnung.

Im gesamten Amt Jena waren bei 
einer Überprüfung im Monat der Deutsch- 
Sowjetischen Freundschaft nicht ganz 
50 °/o der Belegschaft Mitglieder der Ge
sellschaft für deutsch-sowjetische Freund
schaft. Die Prager Beschlüsse waren da
mals nur wenigen Mitarbeitern bekannt. 
Der Einsatzleiter des Amtes Erfurt for
derte angesichts der Aufgabenstellung an 
Arbeitskräften für den Erzbergbau, daß 
die Landesleitung der SED ersucht wer
den sollte, im ersten Quartal 1951 die 
Mitglieder der SED in den Ämtern für 
Arbeit von der Teilnahme am Parteilehr
jahr zu befreien. In Weimar wurde von 
der Belegschaft des Amtes geduldet, daß 
der stellvertretende Amtsleiter Schnabel 
im Verlaufe eines Jahres 5 Liebesver
hältnisse mit Sekretärinnen und Mitarbei
terinnen unterhalten konnte, ja, daß er 
sogar eine schwangere Kollegin in bru
taler Weise belästigte. Die dortige Be
triebsgewerkschaftsleitung und Gruppen
leitung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands hat Schnabel sogar noch 
unterstützt, indem sie ihm bescheinigte, 
daß er moralisch vollkommen einwand
frei, politisch klar und fachlich qualifi
ziert sei.
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